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Dieter Möhrmann, MdL      18.02.2010 

   Kleine Anfrage zur mündlichen Beantwortung 

  Vertragsgestaltungen und Verhaltensmuster von 
Telekommunikationsunternehmen zu Lasten ihrer Kunden bzw.   
  der Verbraucherinnen und Verbraucher 

In letzter Zeit häufen sich Beschwerden von Kunden von 
Telekommunikationsunternehmen. Diese Entwicklung spiegelt sich in 
Fernsehberichten, Meldungen der Regionalzeitungen, in Leserbriefen und auch in 
einer aktuellen Auskunft der Verbraucherzentrale Niedersachsen wieder. 

Danach wird generell aggressive Vertragsanbahnung (per Telefon, an der Haustür 
oder durch Werbeschreiben) betrieben. 

Es wird das Verhalten der Außendienstmitarbeiter (Drückerkolonnen) kritisiert, hierzu 
gehören: 

- untergeschobene Verträge, z. B. für digitales Fernsehen, obwohl nur Telefonie 
 und Internetnutzung gewollt war, 

- Verträge über Kabelfernsehen, obwohl das Fernsehen über Satellit 
 empfangen wird, oder der Mieter bereits im Rahmen seines Mietvertrages 
 Gebühr über die Nebenkosten zahlt. 

- Receiver werden geschickt, obwohl der Verbraucher am Telefon kein 
 Interesse gezeigt hat. 

- Es gibt Probleme mit Laufzeit, Kündigung und beim Umzug, sowie 

- Installationsprobleme und vereinzelt Beschwerden zur Qualität der Telefonie, 
 d. h. die Erreichbarkeit ist gestört, Telefonieren nicht möglich, schlechte 
 Tonqualität etc. 

Genannt werden auch Probleme beim Anbieterwechsel, z. B.: 

- Der Verbraucher hat plötzlich zwei Verträge (alter und neuer Anbieter). 

- Kabel Deutschland zum Beispiel übernimmt die Kündigung für Kunden, 
 kündigt aber zu spät bzw. berücksichtigt nicht die Laufzeiten des alten 
 Vertrages. 

- Häufig lässt sich nicht klären, welcher der Anbieter den Wechsel behindert. 
 Nicht immer liegt das Problem bei Kabel Deutschland. 

Besonders benachteiligt sind Kunden ohne Internet-Anschluss, da sie dann auf die 
automatischen Weiterleitungen der Telefonautomaten angewiesen sind. Es kommt 
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hinzu, dass durch das System verursachte lange Gesprächszeiten über die 01805- 
(gebührenpflichtige Service-Nummer) Vorwahl erhebliche Kosten verursacht.  

Unternehmen Kunden den Versuch, mit einem „normalen Brief“ ihre Probleme zu 
klären, bleiben manchmal Antworten einfach aus. Selbst Schreiben per „Einschreiben 
mit Rückschein“ werden ignoriert. Kündigungen per Internet werden nicht 
angenommen. Im Zweifel werden sogar umgehend kostenaufwendige 
Mahnverfahren angedroht.  

Teilweise werden zunächst kostenlose Leistungen gewährt, die nach zwei Monaten 
kostenpflichtig werden, wenn sie nicht sofort nach Vertragsabschluss wieder 
gekündigt werden. Werden Rechungen auf Papier verlangt, verlangen manche 
Anbieter zusätzliche Gebühren. 

Steigen Kunden aufs digitale Kabelfernsehen um, müssen sie z. B. vom Anbieter 
Kabel Deutschland einen Receiver abnehmen, auch wenn der eigene Fernseher 
über eine entsprechende Technik verfügt (Kosten ca. 70 Euro). 

Weitere Beispiele ließen sich anfügen. Allgemeine Erfahrung scheint zu sein, dass 
erst mit anwaltlicher Beratung oder die Hilfe von Verbraucherzentralen Aufklärung 
oder das Abstellen von Problemen erreicht wird. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie die geschilderten Fälle, und welche Erkenntnisse zum  
 Gebaren von Telekommunikationsunternehmen liegen ihr vor? 

2. Welche rechtlichen Empfehlungen gibt sie in diesen Angelegenheiten den  
 Kundinnen und Kunden, und ist sie auch bereit, den 
 Telekommunikationsunternehmen Hinweise zu geben, wenn ja, welche? 

3. Sind aufgrund der geschilderten Vorfälle Gesetzesänderungen zur Stärkung  
 der Verbraucherrechte geplant, wenn nein, warum nicht, und wie können die 
 Verbraucher zukünftig ihre Rechte besser wahrnehmen? 






